
Ordentliche Hauptversammlung 2026

Firma
Saphir Tec AG, Klink

Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 26. März 2026

Nach Einberufung unserer ordentlichen Hauptversammlung für Donnerstag,  den 26. März 2026, um 11:30 
Uhr,  in  den Räumen des Notar  Dr.  Volker  Gronert  (Specker Str.  3,  17192 Waren), (Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger am 04.02.2026) hat die FI Supplies GmbH (A-8130 Frohnleiten), gem. § 122 Abs. 2 AktG die 
Ergänzung  der  Tagesordnung  der  Hauptversammlung  um  einen  Gegenstand  und  die  Bekanntmachung 
dieser Ergänzung verlangt. Die Tagesordnung wird deshalb um folgenden Punkt erweitert:

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
Der Gesellschaft soll die Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien nach Maßgabe des § 71 Abs. 1 
Nr. 8 AktG zu erwerben und im Interesse der Gesellschaft zu verwenden. 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

a) Der Vorstand wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, bis zum 31. Dezember 2029 eigene Aktien 
der  Gesellschaft  in  Höhe  von  bis  zu  10  %  des  zum  Zeitpunkt  der  Beschlussfassung  bestehenden 
Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, einmal oder 
mehrmals in  Verfolgung eines oder mehrerer  gesetzlich zulässiger  Zwecke ausgeübt werden. Auf  die 
erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft 
befinden oder ihr nach den §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des 
jeweiligen Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft  nicht zum Zwecke des 
Handelns in eigenen Aktien genutzt werden.

b) Der Erwerb wird mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebotes 
gegen  Barzahlung  erfolgen.  Beim  öffentlichen  Kaufangebot  darf  der  Angebotspreis  (ohne 
Erwerbsnebenkosten)  den Kaufpreis je Aktie  von 20,00 EUR nicht  überschreiten und 5,00 EUR nicht 
unterschreiten.  Das  Angebot  kann  eine  Annahmefrist  vorsehen.  Das  Kaufangebot  kann  weitere 
Bedingungen vorsehen. Sofern die Anzahl der der Gesellschaft zum Erwerb angedienten Aktien die von 
der  Gesellschaft  insgesamt zum Erwerb vorgesehene Anzahl  an Aktien übersteigt,  erfolgt  der Erwerb 
durch die Gesellschaft nach dem Verhältnis der von den Aktionären angedienten Aktien zueinander. Eine 
bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen von bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien je 
Aktionär  sowie  eine  Rundung  nach  kaufmännischen  Grundsätzen  zur  Vermeidung  rechnerischer 
Bruchteile  von  Aktien  kann  vorgesehen  werden.  Ein  etwaiges  weitergehendes  Andienungsrecht  der 
Aktionäre ist insoweit jeweils ausgeschlossen.

c)  Weiterhin  wird  der  Vorstand  ermächtigt,  die  erworbenen  eigenen  Aktien  mit  Zustimmung  des 
Aufsichtsrats  ohne  weiteren  Hauptversammlungsbeschluss  ganz  oder  teilweise  einzuziehen.  Die 
Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Der Vorstand kann abweichend hiervon bestimmen, dass das 
Grundkapital bei einer Einziehung unverändert bleibt und sich stattdessen durch die Einziehung der Anteil 
der  übrigen  Stückaktien  am  Grundkapital  gemäß  §  8  Absatz  3  AktG  erhöht  (vereinfachtes 
Einziehungsverfahren gemäß § 237 Absatz 3 Nr. 3 AktG). Der Vorstand ist in diesem Fall zur Anpassung 
der Angaben der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt.

d) Von der vorstehenden Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam, ganz oder 
bezogen auf Teilvolumina der erworbenen Aktien Gebrauch gemacht werden.

Bericht  des  Vorstands  gemäß §§  71  Abs.  1  Nr.  8,  186  Abs.  4  Satz  2  AktG über  den  Ausschluss  des 
Bezugsrechts bei der Veräußerung eigener Aktien:Die Vorschrift des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermöglicht es 
Aktiengesellschaften,  aufgrund einer  höchstens 5 Jahre geltenden Ermächtigung der  Hauptversammlung, 
eigene  Aktien  in  Höhe  von  bis  zu  10  %  des  Grundkapitals  zu  erwerben.  Der  Vorschlag  zu 
Tagesordnungspunkt 7 enthält eine entsprechende Ermächtigung, die auf einen Zeitraum von knapp 4 Jahren 
beschränkt  ist.  Der  Erwerb  eigener  Aktien  muss  mittels  eines  an  alle  Aktionäre  gerichteten  öffentlichen 
Kaufangebots  erfolgen.  Bei  einem  öffentlichen  Kaufangebot  wird  der  Erwerb  nach  Andienungsquoten 
ermöglicht,  damit  das Erwerbsverfahren technisch zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen abwickelbar 
bleibt. Die Möglichkeit der bevorrechtigten Annahme von geringen Stückzahlen bis zu 100 Aktien ermöglicht, 
kleine Restbestände und eine daraus resultierende faktische Benachteiligung von Aktionären mit kleineren 
Aktienbeständen zu vermeiden. Die Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen vermeidet  rechnerische 
Bruchteile von Aktien. In allen diesen Fällen ist nach Ansicht von Vorstand und Aufsichtsrat der Ausschluss 
eines  etwaigen  weitergehenden  Andienungsrechtes  erforderlich  und  angemessen.Der  Vorstand  wird  der 
Hauptversammlung jeweils Bericht über eine Ausnutzung der Ermächtigungen erstatten.

Klink, den 06.02.2026
Der Vorstand
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